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Von  Hand Zu

Hilfsfonds für Kinder und Jugendliche

Nach wie vor wachsen viele Kinder und Jugendliche in 
Armut auf. Knapp 2,2 Millionen Personen unter 18 Jahren 
waren 2024 in Deutschland armutsgefährdet - das ist in 
etwa jedes siebte Kind*.
Aufgrund knapper oder ganz fehlender finanzieller Mittel 
sind viele Eltern nicht in der Lage, ihr Kind/ihre Kinder
in wichtigen Lebensbereichen wie z.B. Bildung, Kultur 
oder Freizeit zu fördern. Mit dem Hilfsfonds unterstützt 
der „Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.“ unbürokratisch 
und zügig Kinder und Jugendliche, bei denen Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt wird. Die Förderung kann als 
finanzieller Zuschuss z.B. für Schulbedarf oder Bekleidung 
gewährt werden.

Wer kann gefördert werden?
• Kinder/Jugendliche aus Kellinghusen oder der näheren 

Umgebung, deren Familie Kunde der Tafel Kellinghusen 
ist oder die Bürgergeld oder Sozialhilfe empfangen

• Bedürftige Personen, bei denen keine/unzureichende 
Förderung durch Familie, staatliche Stellen oder Dritte 
möglich ist

•
Was kann gefördert werden?
• Längerlebige Sachleistungen (z.B. Schulbedarf)
• Zeitliche begrenzte Kurse, Aktionen und Maßnahmen

(z.B. Nachhilfe, Selbsthilfetraining)
• Freizeit- und Kulturangebote (z.B. Schwimmkurse,

Ferienangebote)
• Individuelle Einzelfallhilfen (z.B. Fahrtkosten)
• Der Einkauf von Lebensmitteln kann leider nicht

gefördert werden

Wie hoch ist die Förderung?
Die Höhe der Einzelförderung richtet sich nach dem 
Bedarf und nach den zur Verfügung stehenden Mitteln 
des Vereins. Die maximale Förderhöhe beträgt 50 €.

Wie funktioniert die Antragstellung?
Die Antragstellung bzw. Bewerbung muss durch eine 
pädagogische Fachkraft oder Betreuer/in erfolgen.
Eine Antragstellung durch die Eltern selbst ist leider nicht 
möglich. In Absprache mit dem Vereinsvorstand können 
auch Erwachsene gefördert werden.

Wann und wie werden die Mittel gewährt?
Der Antrag wird durch den Vereinsvorstand des „Von 
Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.“ geprüft. Wenn diesem
zugestimmt wird, werden die Mittel so schnell wie 
möglich zur Verfügung gestellt (in der Regel innerhalb 
von 7 Tagen). Die Auszahlung erfolgt an den Antragsteller.
Die Verwendung muss durch Vorlage von Quittungen 
nachgewiesen werden. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/11/PD25_N065_63.html (13.01.2026)*

Antrag herunterladen, ausfüllen und 
per eMail oder Post an uns schicken.

An den
Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.Brauerstraße 29

25548 Kellinghusen

Antrag auf Förderung aus dem Fonds „Von Hand Zu Händchen“Hiermit beantrage ich Förderung für:

Die Förderung wird für folgendes Objekt/Produkt genutzt:Begründung:

Name, Vorname der zu fördernden Person

Geb.Datum (TT.MM.JJJJ)
Klasse/Gruppe/Einrichtung

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Ich beantrage folgenden Geldbetrag (maximal 50 Euro):

Der Verein stellt das gewünschte Objekt/Produkt selbst zur Verfügung und händigt kein Geld aus.

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Stempel der Einrichtung

Meine Kontaktdaten (Antragsteller*in):
Name, Vorname

tätig als (z.B. Berufsbezeichnung, Familienpate,...)

Telefon/Handy
bei (Name der Einrichtung)

eMail-AdresseHiermit bestätige ich, dass für den o.g. Fördergegenstand keine Möglichkeit der Finanzierung über Dritte

besteht. Ich stehe im Kontakt mit der zu fördernden Person bzw. mit deren/dessen Erziehungsberechtigten. 

Diese wurde/n über den Antrag informiert und sind damit einverstanden.

Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.
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25548 Kellinghusen
Tel.: (04822) 3783234

Mobil: (0172) 9865110eMail: info@vonhand-zuhand.dewww.vonhand-zuhand.de
Steuer-ID: 18/290/83222Amtsgericht Pinneberg, VR 1412 PI

Die Quittung über den Kauf des o.g. Fördergegenstandes füge ich bei.
Nach Eingang der Quittung überweisen Sie den Betrag bitte auf folgendes Konto:

An den
Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.Brauerstraße 29

25548 Kellinghusen

Antrag auf Förderung aus dem Fonds „V„V„ on HandHiermit beantrage ich Förderung für:

Die Förderung wird für folfolf gendes Objekt/Produkt genutzt:Begründung:

Name, Vorname der zu fördernden Person

Geb.Datum (TT.MM.JJJJ)

An den

Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.

Brauerstraße 29

25548 Kellinghusen

Antrag auf Förderung aus dem Fonds „Von Hand Zu Händchen“

Hiermit beantrage ich Förderung für:

Die Förderung wird für folgendes Objekt/Produkt genutzt:

Begründung:

Name, Vorname der zu fördernden Person

Geb.Datum (TT.MM.JJJJ)

Klasse/Gruppe/Einrichtung

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Ich beantrage folgenden Geldbetrag (maximal 50 Euro):

Der Verein stellt das gewünschte Objekt/Produkt selbst zur Verfügung und händigt kein Geld aus.

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Stempel der Einrichtung

Meine Kontaktdaten (Antragsteller*in):
Name, Vorname

tätig als (z.B. Berufsbezeichnung, Familienpate,...)

Telefon/Handy

bei (Name der Einrichtung)

eMail-Adresse

Hiermit bestätige ich, dass für den o.g. Fördergegenstand keine Möglichkeit der Finanzierung über Dritte

besteht. Ich stehe im Kontakt mit der zu fördernden Person bzw. mit deren/dessen Erziehungsberechtigten. 

Diese wurde/n über den Antrag informiert und sind damit einverstanden.

Von Hand Zu Hand Kellinghusen e.V.
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25548 Kellinghusen

Tel.: (04822) 3783234
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Steuer-ID: 18/290/83222

Amtsgericht Pinneberg, VR 1412 PI

Die Quittung über den Kauf des o.g. Fördergegenstandes füge ich bei.

Nach Eingang der Quittung überweisen Sie den Betrag bitte auf folgendes Konto:


